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1. Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Kleve beschließt 

1. die Auflösung der Lutherschule zum 31.07.2012 gem. § 81 Abs. 2 SchulG NRW
2. die Auflösung der Christus-König-Schule zum 31.07.2012 gem. § 81 Abs. 2 SchulG 

NRW
3. die Neuerrichtung einer vierzügigen Grundschule zum 01.08.2012 am Standort der Chris-

tus-König-Schule gem. § 81 Abs. 2 SchulG NRW
4. die Nutzung des Gebäudes der Lutherschule gem. § 83 Abs. 4 SchulG NRW  bis zum 

31.07.2014 als Dependance für die neu zu errichtende Schule und
5. die Verwaltung wird beauftragt, das notwendige Raumprogramm für den Erweiterungsbau 

zu erstellen.



2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Die Stadt Kleve ist Schulträger für neun Grundschulen, davon drei Gemeinschaftsschulen und 
sechs katholische Bekenntnisgrundschulen. 
Gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW( SchulG) beschließt der Schulträger im Rahmen der 
Schulentwicklungsplanung u.a. die Auflösung und Errichtung von Schulen.

Die Lutherschule ist eine zweizügige Gemeinschaftsgrundschule an dem Standort Hagsche 
Poort 33 in Kleve. Das gute pädagogische Konzept der Schule findet entsprechende Anerken-
nung bei der Elternschaft, was sich in den Anmeldezahlen widerspiegelt. So hat die Schule 
zum Schuljahr 2012/13 42 Anmeldungen und beschult derzeit 155 Schüler und Schülerinnen.

Im Rahmen der Renovierung der Toilettenanlage hat sich gezeigt, dass die Schule von Grund 
auf saniert werden müsste. Das zuständige Gebäudemanagement der Stadt Kleve hat hierzu 
Sanierungskosten in Höhe von fast 2 Millionen Euro ermittelt. Da die Schule an diesem 
Standort keine Entwicklungsmöglichkeit hat, wurde die Möglichkeit der Zusammenlegung 
mit der Christus-König-Schule angedacht.
Durch den Weggang der Schulleiterin an der Christus-König-Schule hat die untere Schulauf-
sicht den Gedanken der Zusammenlegung aufgegriffen und die Stadt Kleve gebeten, dieses 
Verfahren frühzeitig einzuleiten. Grund dafür ist das schwierige Besetzungsverfahren der 
Schulleitungsstellen.
Die Christus-König-Schule, früher dreizügig,  ist eine zweizügige katholische Bekenntnis-
grundschule mit Anmeldezahlen von derzeit 34 zum Schuljahr 2012/13.Insgesamt werden an 
der Schule 140 Schüler und Schülerinnen beschult.

Die Zusammenlegung der beiden Grundschulen zum Zwecke der Neuerrichtung einer Grund-
schule bedeutet, dass die Lutherschule und die Christus-König-Schule formal aufgelöst wer-
den müssen. Danach wird die Neuerrichtung einer Grundschule beschlossen, wobei die 
Schulart, Gemeinschaftsschule oder katholische Bekenntnisgrundschule, von den Eltern gem. 
§ 27 Abs. 2 SchulG in einem Bestimmungsverfahren bestimmt werden muss. Ebenso schlägt 
die Schulkonferenz  einen neuen Schulnamen vor; über diesen Vorschlag muss anschließend 
der Rat der Stadt Kleve beraten.

Mit der Zusammenlegung beider Schulen am Standort der Christus-König-Schule wird ein 
Erweiterungsbau notwendig. 
Den Umfang der notwendigen Erweiterung wird die Verwaltung in Abstimmung mit der 
Schulleitung und Dr. Garbe prüfen.

Da die Lutherschule jahrgangsübergreifend unterrichtet, kann die Überführung der Kinder in 
die neue Schule am Standort der Christus-König-Schule  nicht sukzessive erfolgen. Aus die-
sem Grund muss die Lutherschule bis zum Schuljahresbeginn 2014/15 eine Dependance der 
neuen Schule werden. Zum Schuljahresbeginn 2014/15 können die Kinder des Dependance-
Standortes  zum Standort der neuen Schule wechseln. Bis zu diesem Zeitpunkt muss der not-
wendige Anbau erstellt sein.

Die Schulkonferenzen der Lutherschule und der Christus-König-Schule werden sich in ihrer 
Sitzung am 10.11.2011 mit dieser Thematik befassen. Das Ergebnis der Schulkonferenzen 
wird im Schulausschuss mündlich vorgetragen.



Kleve, den 07.11.2011

(Brauer)


